
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/6/1 25Rs45/01f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.2001

Norm

GebAG §39 Abs3

GebAG §31 Z1

Rechtssatz

1. Die Nichäußerung einer Partei im Verfahren nach § 39 Abs 1 und 3 GebAG nimmt dem Rekurs der Partei, die sich

nicht geäußert hat, nicht die Beschwer. Infolge der 6ngierten Zustimmung dieser Partei können von ihr im Rekurs nur

Gründe vorgebracht werden, die sich mit der 6ngierten Zustimmung vereinbaren lassen bzw. einen Verstoß gegen

zwingende gesetzliche Bestimmungen geltend machen.

2. § 39 Abs 1 und 3 GebAG bedeuten eine Begründungs- und Bescheinigungserleichterung.

3. Die Anfertigung von Lichtbildern des zu Untersuchenden durch den orthopädischen Sachverständigen ist

zweckmäßig und notwendig.
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